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Quelle: https://www.volksstimme.de/blaulicht/freibad-landsberg-ueberfallen-bewaffneter-raubueberfall-auf-felsenbad-im-video-3426648

Landsberg/DUR - Am Sonntag, 14. August, wurde gegen 19 Uhr das Felsenbad in 
Landsberg überfallen. Eine Angestellte war gerade dabei, die Kasse zu sichten, als zwei 
Unbekannte die Tür zum Kassenhäuschen aufrissen.
Einer der Täter war mit einem pistolenähnlichen Gegenstand bewaffnet und bedrohte die 
61-Jährige, während der andere unbekannte Räuber sich die Geldkassette griff.
Die 61-jährige Angestellte versuchte die Kassette festzuhalten - jedoch ohne Erfolg. Die 
Täter flüchteten und kamen unerkannt davon. Die Angestellte kam mit einem schweren 
Schock ins Krankenhaus.
Die beiden Täter waren beide etwa 1,70 Meter groß und kräftig sowie maskiert und dunkel 
gekleidet. Beide sprachen akzentfrei deutsch.
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Quelle: https://oskurier.de/2020/08/bewaffneter-ueberfall-auf-freibad-bohmte-polizei-fasst-15jaehrigen-taeter/

Bohmte. In einem Freibad an der Jahnstraße bedrohte ein Unbekannter am 
Samstagabend eine Kassiererin.
Der Täter betrat gegen 18.40 Uhr den Kassenraum und forderte die 62-jährige Angestellte 
unter Vorhalt eines Messers auf, das Bargeld auszuhändigen. Die Dame konnte entkommen 
und alarmierte die Polizei. Der Täter nahm daraufhin das Geld aus der Kasse und flüchtete. 
Im Rahmen der Fahndung stellten die Beamten einen Verdächtigen und nahmen ihn 
vorläufig fest.
Dabei handelt es sich um einen 15-jährigen Jungen aus dem Landkreis Diepholz. Nach 
Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche zu seiner Wohnanschrift 
gebracht. Die Ermittlungen der Polizei Bohmte dauern an.
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Quelle: https://www.come-on.de/luedenscheid/familienbad-nattenberg-bewaffneter-raubueberfall-auf-schwimmbad-kassiererin-91362153.html



Anforderungen an Bäderkassen

• Anreiz zu Überfällen nachhaltig verringern (§ 3)
• Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung (§ 4)
• Gestaltung der Betriebsstätte (§ 5):

• Ein- und Ausgangsbereiche

• Bereiche ohne Publikumsverkehr

• Verstecke (Toiletten, Umkleiden etc.)

• Position der Kasse

• Alarmierung (mindestens ein Telefon) (§ 6)
• Aufzeichnung (§ 7)
• Betriebsanweisung (§ 8)
• Unterweisung (mindestens halbjährlich) (§ 9)
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Anforderungen an Bäderkassen

• Ausgabe von Banknoten gemäß Sicherheitskonzept 
(§ 10)

• Transport von Banknoten (inner-, außerbetrieblich) 
(§ 15)

• Kennzeichnung (Eingänge/Arbeitsplätze) (§ 19)
• Betreuung von Überfallbetroffenen (§ 20):

• Notfallplanung
• unverzügliche Meldung von Überfällen an den 

zuständigen Unfallversicherungsträger
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Sicherheitskonzept 1

• bis 2.000 € griffbereiter Banknotenbestand pro 
besetztem Kassenarbeitsplatz

• mind. 1 Versicherter/Versicherte 
• einfache Barriere zwischen Versicherten und 

Kundschaft, z.B. durch Tisch
• visuell wahrnehmbare Trennung zum 

Versichertenbereich, z.B. Diskretionsstreifen
• verschließbare Geldkassette
• ausreichende Beleuchtung des Kundenbereiches 

(min. 500 lx), sodass die Kundschaft gut zu 
erkennen ist
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Sicherheitskonzept 1 – Beispiele

• möglichst Blickkontakt zu Beschäftigten
• geordnete Zuführung von nur 1 Kunden pro 

Arbeitsplatz
• kein Einblick auf griffbereites Bargeld
• hausinterner Notruf
• Geldbeträge über Höchstbetrag in sicheren 

Geldbehältnissen (z.B. Abwurftresor)
• Geldschrank/Tresor geschlossen halten, 

Zeitverschluss > 5 Minuten 
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Sicherheitskonzept 2

• bis 10.000 € griffbereiter Banknotenbestand pro 
besetztem Kassenarbeitsplatz 

• mind. 2 ständig anwesende Versicherte mit 
Blickkontakt 

• durchgehende horizontale Abtrennung zwischen 
Versicherten und Kundschaft, z.B. durch Tresen 

• gegen einfache Wegnahme gesicherte und 
verschließbare Geldkassette, auf die vom 
Kundenplatz nicht zugegriffen werden kann oder 
Zahlmulde in verschließbarer Schublade 

• ausreichende Beleuchtung des Kundenbereiches, 
sodass die Kundschaft gut zu erkennen ist

• Aufzeichnungspflicht mit Kamera, alternativ 
Wachdienst (§ 7 (4))
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Sicherheitskonzept 2 – Beispiele
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Sicherheitskonzept 2 – Beispiele
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Sicherheitskonzept 2 – Beispiele

• keine Sicht auf Geldschränke und Tresore für 
Kunden

• durchgehender Tresen zum Kunden
• gute Beleuchtung an der Kasse/im Raum (500 lx)
• keinen Einblick von außen (Fenster) auf 

Geldbestände, Geldbehältnisse
• keinen Einblick für Kunden auf griffbereites Bargeld
• Aufzeichnungspflicht mit Kamera, alternativ 

Wachdienst (§ 7 (4))
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Sicherheitskonzept 2 – Beispiele

• hausinterner Notruf
• Höchstbetrag für griffbereiten Bargeldbestand 

festlegen, z.B. 1.000 €
• Geldbeträge über Höchstbetrag in sicheren 

Geldbehältnissen (z.B. Abwurftresor)
• Geldschrank oder Tresor geschlossen halten, 

Zeitverschluss > 5 Minuten

Überfallprävention in Bäderkassen 15./16.11.2023



Überfallprävention in Bäderkassen

Sicherheitskonzept 3

• Kassenarbeitsplatz zur Kundschaft vollständig 
abgetrennt: 

• durchschusshemmend (bis 25.000 € griffbereiter 
Banknotenbestand pro besetztem Kassenarbeitsplatz)

• durchbruchhemmend (bis 25.000 € griffbereiter 
Banknotenbestand pro besetztem Kassenarbeitsplatz)

• stabile bauliche Abtrennung (bis 10.000 € griffbereiter 
Banknotenbestand pro besetztem Kassenarbeitsplatz) 

• weiterführen des Konzeptes bei den übrigen 
Raumelementen (Decken, Wände, Türen und Fenster) 

• kein Zutritt für Unberechtigte in den gesicherten 
Kassenbereich 
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Überfallprävention in Bäderkassen

Sicherheitskonzept 3

• gesicherter Kassenbereich ist ständig besetzt zu halten 
und der Schlüssel muss im gesicherten Kassenbereich 
bleiben

• ausreichende Beleuchtung des Kundenbereiches, 
sodass die Kundschaft gut zu erkennen ist => 
Aufzeichnungspflicht

• Aufzeichnungspflicht mit Kamera, alternativ Wachdienst 
(§ 7 (4))
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Sicherheitskonzept 3 – Beispiele

Überfallprävention in Bäderkassen

• kein weiterer Blickkontakt zu Beschäftigten 
erforderlich

• Glasaufbau mit mind. Durchbruch hemmender 
Verglasung – idealerweise Verglasung in NS (nicht 
splitternd)

• keine Zugangsmöglichkeit zur Kasse für 
Unberechtigte, z.B. über Nebenzimmer

• gute Beleuchtung im Kundenbereich vor Kasse (500 
lx)

• keinen Einblick von außen (Fenster) auf 
Geldbestände, Geldbehältnisse
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Sicherheitskonzept 3 – Beispiele

Überfallprävention in Bäderkassen

• keinen Einblick für Kunden auf griffbereites Bargeld
• keine Sicht auf Geldschränke und Tresore für Kunden
• Notruftaster Polizei/Alarmierungsmöglichkeit
• Höchstbetrag für griffbereiten Bargeldbestand 

festlegen, z.B. 1.000 €
• Geldbeträge über Höchstbetrag in sicheren 

Geldbehältnissen (z.B. Abwurftresor)
• Geldschrank/Tresor geschlossen halten, 

Zeitverschluss > 5 Minuten
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Sicherheitskonzept 4

• Banknotenautomaten 
• Einhaltung der Forderungen bzgl. des Einsatzes 

von Banknotenautomaten in Anlage 1 der DGUV 
Regel 115-005
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Handlungshilfe DGUV Regel 115-005
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Arbeitssicherheit in Kassen und Zahlstellen 
der öffentlichen Hand (GUV-X 99964)
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Vertiefende Quellen

Rechtsquelle Fundstelle
DGUV Vorschrift 25 „Überfallprävention“ kuvb.de / 

publikationen.dguv.de

DGUV Regel 115-005 „Überfallprävention in Kassen und 
Zahlstellen der öffentlichen Hand“

kuvb.de / 
publikationen.dguv.de

Handlungshilfe DGUV Regel 115-005 kuvb.de

Arbeitssicherheit in Kassen und Zahlstellen der öffentlichen Hand 
(GUV-X 99964)

kuvb.de

DGUV Information 206-017 
„Mit traumatischen Ereignissen im Betrieb umgehen“

kuvb.de / 
publikationen.dguv.de

DGUV Grundsatz 306-001
„Traumatische Ereignisse – Prävention und Rehabilitation“

kuvb.de / 
publikationen.dguv.de

DGUV Information 206-023
„Standards in der betrieblichen psychologischen Erstbetreuung 
(bpE) bei traumatischen Ereignissen“

kuvb.de / 
publikationen.dguv.de
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Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit

Kommunale Unfallversicherung Bayern
Bayerische Landesunfallkasse 
Ungererstraße 71 
80805 München 

Tel.: 089 36093-0
Fax: 089 36093-135
www.kuvb.de
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